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Vertrag-Ferienbetreuung 

Vertrag-Ferienbetreuung 

Ihr habt euch dafür entschieden eure Rennmäuse über eure Urlaubszeit in 
erfahrene Hände zugeben. Dabei gelten folgende Voraussetzungen zu beachten 
und einzuhalten. Diese werden mit einem Vertrag gekennzeichnet und mit ihrer 

Unterschrift als einverstanden erklärt. 

 „Dieser Vertrag dient dem Schutz aller Beteiligten sowie den Tieren und sorgt für eine klare und transparente 
Kommunikation. Er stellt sicher, dass die Verantwortung für das Wohl der Tiere eindeutig geregelt ist und 

Missverständnisse vermieden werden. So können alle Beteiligten mit einem guten Gefühl zusammenarbeiten und 
das Wohl der Tiere stets im Mittelpunkt ist.“ 

- Die Rennmäuse erhalten täglich frisches Futter und sauberes Trinkwasser. 
Zusätzlich werden ihnen auch Leckereien, Erlebnisfutter und 
Beschäftigungsmaterialien angeboten, um ihr Wohlbefinden und ihre 
Beschäftigung zu fördern. 

- Die Materialkosten von 30.- gelten nach Bestätigung der Reservation zu 
bezahlen. 

- Der/die Halterin ist erreichbar für ausserordentliche Fälle oder hat einen 
Notfallkontakt angegeben. 

- Ihre Rennmaus ist bei der Ankunft gesund und zeigt keine 
Krankheitssymptome auf. (zum Schutz der anderen Rennmäuse in meiner 
Zucht) Sollte ihre Maus krank oder geschwächt zur Ferienbetreuung 
kommen, können diese von der Züchterin wieder nachhause geschickt 
werden. Die Vorauszahlung wird nicht zurückerstattet. 

- 2- bis 3-mal in der Woche bekommen die Rennmäuse frische Kräuter, 
Blüten und Gemüse serviert. 

- Die Kosten der Ferienbetreuung von 5.- pro Mäuschen/Tag sind bei der 
Ankunft vorauszubezahlen. (Schutz vor Aussetzung) 

- Bei Rennmäuse sind Konflikte keine Seltenheit, sollte es während der 
Ferienbetreuung zur Trennung, schweren Verletzungen oder im 
schlimmsten Fall den Tod eines Tieres kommen, kann die Züchterin dafür 
nicht haftbar gemacht werden.  

- Sollte ihre Maus krank werden, verfügt die Züchterin über, kleine Erste 
Hilfemittel. Sollte ein Tierarztbesuch notwendig sein, wird dies in Absprache 
mit dem/die Halter/in vorgenommen. Die Kosten des Tierarztbesuchen gilt 
anschliessend von dem/der Halter/in zu bezahlen. 

 

Datum und Unterschrift des/der Halters/in: _________________________________ 

Datum und Unterschrift der Züchterin: ______________________________________ 


